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1111 
Gesetz 

_ zur Änderung des Gesetzes 
über das Verfahren bei Volksbegehren 

und Volksentscheid 
Vom 5. März 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes 

über das Verfahren bei Volksbegehren 
und Volksentscheid 

Artikel I 

Das Gesetz über das Verfahren bei Volksbegehren und 
Volksentscheid vom 3. August 1951 (GV. NRW. S. 103/GS. 
I\T\V. S. 60, ber. GV. NRW. 1952 S. 95) wird wie folgt 
geändert: 

1. Das Gesetz erhält folgende Überschrift: 

Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volks
begehren und Volksentscheid (VIVBVEG) 

2. Zu Beginn des Gesetzes ·wird als neuer Abschnitt 
eingefügt: 

I. 

Volksinitiative 

§ 1 

Stimmberechtigte (§ 1 des Landeswahlgesetzes), die 
eine Volksinitiative nach Artikel 67a der Landesver
fassung stellen wollen, haben sich in Listen einzutra
gen, die von den Gemeinden auszulegen sind, nach
dem die Auslegung zugelassen ist. 

§2 
(1) Der Antrag auf Zulassung der Listenauslegung für 
eine Volksinitiative ist schriftlich an das Innenminis
terium zu richten. 

(2) Der Antrag muss enthalten 

1. a) die genaue Umschreibung des Gegenstandes der 
politischen Willensbildung, nüt dem sich der 
Landtag befassen soll, oder 

b) einen ausgearbeiteten und mit Gründen verse
henen Gesetzenhv--urf unter Angabe der voraus
sichtlich entstehenden Kosten; 

2. Unterschriften von mindestens 3.000 Stimmberech
tigten. Dabei ist das Stimmrecht jedes Unterzeich
ners durch eine Bestätigung seiner Gemeinde 
nachzuweisen; 

3. die Benennung einer Vertrauensperson und einer 
stellvertretenden Vertrauensperson, die zur Entge
gennahr.ae von Mitteilungen und Entscheidungen 
der Behörde bevollmächtigt sind. Fehlt diese Be
nennung, so gilt die Person, die als erste unter
zeichnet hat, als Vertrauensperson, und diejenige, 
die als zweite unterzeichnet hat, als stellvertre
tende Vertrauensperson. 

(3) Die Volksinitiative ist unzulässig, wenn 

a) sie den Anforderungen des Artikels 67 a Abs. 1 der 
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 
oder den Antragsvoraussetzungen nach § 1 sovvie 
den Absätzen 1 und 2 nicht entspricht oder 

b) innerhalb der letzten zwei Jahre vor der Antrag
stellung ein Volksbegehren über eine inhaltlich 
gleiche Vorlage erfolglos durchgeführt worden ist. 

(4) Erklärt bei einem Antrag gemäß Absatz 1 mehr als 
die Hälfte der Unterzeichner schriftlich. dass die 
Vertrauensperson oder die stellvertretende Ver
trauensperson durch eine andere Person ersetzt wer
den soll, so tritt diese an die betreffende Stelle, sobald 
die Erklärung dem Innenministerium zugegangen ist. 

§ 3 

(1) Das Innenministerium prüft, ob die Voraussetzun
gen des-§ 2 erfüllt sind. Zum Ergebnis seiner Prüfung 
hört es die Vertrauensperson oder die stellvertretende 
Vertrauensperson an. Die Landesregierung entschei
det über den Antrag auf Zulassung und teilt ihre 
Entscheidung der Vertrauensperson mit; die ableh
nende Entscheidung muss begründet sein. Die Zulas
sungsentscheidung kann bis auf die Dauer von sechs 
Monaten seit Eingang des Antrages durch Bescheid 
der Landesregierung ausgesetzt werden,. wenn inner
halb eines Monats seit Eingang ein beantragter 
Gesetzentwurf beim Landtag eingebracht ist. Falls 
die Landesregierung nicht innerhalb sechs Wochen 
oder im Falle des Satzes 3 innerhalb der dort vorgese
henen Aussetzungsfrist entscheidet, ist dem Antrag 
stattzugeben. 

(2) Den Vertrauenspersonen steht das Recht zu, gegen 
eine ablehnende Entscheidung binnen eines Monats 
nach Zustellung Beschwerde beim Verfassungsge
richtshof einzulegen. 

§4 

Die §§ 11 bis 21 gelten für das Verfahren bei 
Volksinitiativen entsprechend. 

§ 5 

(1) Volksinitiativen sind vom Landtag innerhalb von 
sechs Monaten nach der Bekanntmachung gemäß § 20 
Abs. 1 abschließend zu behandeln. 

(2) Ein Beschluss des Landtages ist vom Innenminis
terium im lVIinisterialblatt für das Land Nordrhein
\Vestfalen bekannt zu machen. 

3. Die bisherigen Abschnitte Ibis III werden Abschnitte 
II bis IV, die bisherigen§§ 1 bis 28 werden§§ 6 bis 33. 

4. § 7 (bisher § 2) erhält folgende Fassung: 

(1) Der Antrag auf Zulassung der Listenauslegung ist 
schriftlich an das Innenministerium zu richten. Er 
bedarf der Unterschrift von mindestens 3.000 Stimm
berechtigten. Dabei ist das Stimmrecht jedes Unter
zeichners des Antrags durch eine Bestätigung seiner 
Gemeinde nachzuweisen. 

(2) In dem Antrag sollen eine Vertrauensperson und 
eine stellvertretende Vertrauensperson benannt wer
den, die zur Entgegennahme von Mitteilungen und 
Entscheidungen der Behörden bevollmächtigt sind. 
Fehlt diese Benennung, so gilt die Person, die als erste 
unterzeichnet hat, als Vertrauensperson, und dieje
nige, die als zweite unterzeichnet hat, als stellvertre
tende Vertrauensperson. 

(3) Erklärt bei einem Antrag gemäß Absatz 1 mehr als 
die Hälfte der Unterzeichner schriftlich, dass die 
Vertrauensperson oder die stellvertretende Ver
trauensperson durch eine andere Person ersetzt wer
den soll, so tritt diese an die betreffende Stelle, sobald 
die Erklärung dem Innenministerium zugegangen ist. 

5. § 10 (bisher § 5) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Das Innenministerium prüft, ob die Voraussetzun
gen der §§ 7 und 8 erfüllt sind. Zum Ergebnis seiner 
Prüfung hört es die Vertrauensperson oder die stell
vertretende Vertrauensperson an. Die Landesregie
rung entscheidet über den Antrag auf Zulassung und 
teilt ihre Entscheidung der Vertrauensperson und 
nachrichtlich der stellvertretenden Vertrauensperson 
(§ 7 Absatz 2) mit; die ablehnende Entscheidung muss 
begründet sein. Falls die Landesregierung nicht in
nerhalb sechs Wochen oder der in § 9 vorgesehenen 
Aussetzungsfrist entscheidet, ist dem Antrag stattzu
geben. 

6. § 11 (bisher § 6) wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „der Innenminister" 
durch die \Vorte „das Innenministerium" ersetzt. 



Gesetz- ur:.d Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 7 vom 25. März 2002 101 

b) In Absatz 2 werde~1. die Worte „den Innenminister" 
durch die ·warte .. das Innenministerium" SO\Yie 
der Verweis,,(§ 2 Abs. 1)" durch den Verweis,,(§ 7 
A".:)s. 1)" ersetzt. 

c) In Aosatz 3 wird der Verweis ,,§ 2 Abs. 1" durch 
den Verweis ,, § 7 Abs. 1" ersetzt. 

7. § 12 (bisher § 7) wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

· (2) Die Gemeinden sind verpflichtet, 

1. vorschriftsmäßige Eintragungslisten innerhalb 
von vier Wocl:en nach der Veröffentlichung der 
Zulassungsentscheidung il~ Ministerialblatt für 
das Land :Kordrhein-Westfalen entgegenzuneh
men und 

2. während der fünften bis zwölften Woche nach 
der Veröffentlichung für d:e Eintragung auszu
legen. 

Die Eintragung ist innerhalb der üblichen Amts
stunden oder zu anderen mit den Antragstellern 
oder ihren Beauftragten zu vereinbarenden Tages
zeiten und an Sonntagen zu besonders festzuset
zenden Stunden zuzulassen. 

Eintragungslisten, die nicht innerhalb der vorge
nannten Frist von vier \Vochen den Gemeir:den 
zugehen, werden nicht ausgelegt. 

b) in Absatz 3 werden die Worte .. Der Innenminister" 
durch die Worte „Das Innenministerium" ersetzt. 

8. In § 13 (bisher § 8) werden in Absatz 2 Buchstabe a) 
die Worte .. die Wählerliste oder Wahlkartei" durch 
die Worte ,:das Wählerverzeichnis" ersetzt. 

9. § 14 (bisher§ 9) erhält folgende Fassung: 

Einen Eintragungsschein stellt die Gemeinde des 
Wohnortes dem Eintragungsberechtigten auf seinen 
Antrag nach Veröffentlichung der Zulassung der 
Listenauslegung bis zum Beginn der Eintragungsfrist 
aus. 

10. Zu § 15 (bisher§ 10) wird in Absatz 1 Satz 2 und Satz 3 
das vVort „Gemeindeverwaltung" durch „Gemeinde" 
ersetzt. 

11. In § 18 (bisher § 13) Abs. 1 wird der Verweis ,, (§ 10 
Abs. 2}" durch den Verweis,,(§ 15 Abs. 2)" ersetzt. 

12. In§ 19 (bisher§ 14) Abs. 1 wird der Verweis,,(§ 12 des 
Landeswahlgesetzes)" durch den Verweis ,,(§ 9 des 
Landeswahlgesetzes)" ersetzt. 

13. a) In § 23 (bisher § 18) Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe 
,,§ 17 Nr. l" durch die Angabe,,§ 22 Abs. 1 Nr. 1" 
ersetzt. 

b) § 23 (bisher § 18) Abs. 1 Satz 2 erhält folgende 
Fassung: 

Das Innenministerium teilt die Entscheidung der 
Vertrauensperson und nachrichtlich der stellver-

. tretenden Vertrauensperson(§ 7 Abs. 2) mit. 

14. In § 25 (bisher§ 20) Abs. 1 Satz 2 werden die Worte 
,,Der Innenminister" durch die Worte „Das Innenmi
nisterium" ersetzt. 

15. § 26 (bisher § 21) erhält folgende Fassung: Die Stimme 
lautet nur auf „Ja" oder „:-.Jein". 

16. In § 28 (bisher § 23) Abs. 1 werden die Worte „Der 
Innenminister" durch die Worte „Das Innenministe
rium" ersetzt. 

17. § 30 (bisher§ 25) erhält folgende Fassung: 

Die Vorschriften des Landeswahlgesetzes über 
das Wahlrecht §§ 1 und 2, 
das Wählenrerzeich:rüs und die Wahlscheine§ 3, 

die Bildung von Stimmbezirken § 15, 
den Landeswahlleite::- § 9 Abs. 1, 
die Kreiswahlleiter § 10 A':Js. 1 und 2, 
den Landeswahlausschuss§ 9 Abs. 2 und 3, 
die Kreiswahlausschüsse§ 10 Abs. 3 und 4, 
ciie Wahlvorstände§ 11, 
die Wahlhandbng und die Ermittlung des Wahl
ergebnisses §§ 26, 28 bis 32, 
die Nachwahl§ 36, 
die Wiederholungswahl§ 37, 
die Wahlehrenäm:er § 12 

finden auf das Verfahren bei Volksinitiativen, Volks
begehren und Volksentscheider: entsprechende An
wendung, soweit sich nicht aus diesem Gesetz etwas 
anderes ergibt. An die Stelle der ~1.ach dem Lancies
wahlgesetz zu bildenden Wahlkreise treten die kreis
freien Städte und Kreise. 

18. In § 31 (bisher § 26) Abs. 2 wird die Angabe ,, § 42" 
durch ,,§ 40" ersetzt. 

19. a) In§ 32 (bisher§ 27) Abs. 1 werden die Worte „Der 
Inne;:iminister" durch die Worte .. Das Innenminis-
terium" ersetzt. .. 

b) § 32 (bisher § 27) Abs. 2 wird gestrichen. 

Artikel II 

1. Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

2. Das Innenministerium wird ermächtigt, das Gesetz 
über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren 
und Volksentscheid (VIVffVEG) in der neuen Fassung 
mit neuem Datum bekannt zu :nachen und dabei 
Unstimmigkeiten des Wol"tlauts einschließlich der 
Verweisungen sowie der Rechtschreibung zu berichti
gen. 

Düsseldorf, den 5. März 2002 

(L.S.) 

20340 

Die Landesregierung 
Nordrhein-vVestfalen 

Der lVIinisterpräsident 

Wolfgang Clement 

Der Innenminister 

Dr. Fritz Behrens 

- GV. NRW. 2002 S. 100. 

Gesetz 
zur Ausführung des § 47 Abs. 3 

Bundesdisziplinargesetz 
(AG BDG) 

Vom 5. l\lärz 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Ausführung des § 47 Abs. 3 

Bundesdiziplinargesetz 
(AGBDG) 

§ 1 
Wahl der Beamtenbeisitzer 

Für die Berufung der Beamtenbeisitzerinnen und Be
amtenbeisitzer(§ 47 Bundesdisziplinargesetz -BDG) sind 
die entsprechenden Bestimmungen des Landesdiszipli
narrechts in der jev.reils geltenden Fassung sinngemäß 
anzuwenden. Das Vorschlagsrecht wird von den obersten 
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Bundesbehörden und den Spitzenorganisationen der Ge
werkschaften und Berufsverbände der Beamten ausge
übt. 

§2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt rückwirkend zum 1. Iviai 2001 in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 5. März 2002 

Die Landesregierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

(L.S.) Wolfgang Clemen t 

2124 
2120 
2121 

Der Innenminister 

Dr. Fritz Behrens 

- GV. NRW. 2002 S. 101. 

Gesetz 
über die Berufsausübung der Hebammen 

und Entbindungspfleger 
(Landeshebammengesetz - LHe!JG NRW) 

Vom 5. März 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
über die Berufsausübung der Hebammen 

und Entbindungspfleger 
(Landeshebammengesetz --- LHebG NRW) 

§ 1 

(1) Hebammen und Entbindungspfleger sind verpflich
tet, ihren Beruf gewissenhaft und nach dem jeweiligen 
Stand der medizinischen, psychologischen und soziologi
schen Erkenntnisse auszuüben. Sie haben Schwangeren, 
Gebärenden, Wöchnerinnen und Neugeborenen Beistand 
zu leisten. Sie haben sich regelmäßig beruflich fortzubil
den. 

(2) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministe
rium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nä
here zu den Aufgaben und Berufspflichter.. einschließlich 
der Datenerhebung, -speicherung und -Übermittlung zu 
bestimmen, insbesondere 

1. die Aufgaben und Tätigkeiten bei Schwangeren, Gebä
renden, Wöchnerinnen und Neugeborenen sowie das 
Verhalten in pathologischen Fällen, 

2. die Anwendung von Arzneimitteln, 

3. die Pflicht zur Dokumentation der Feststellungen und 
Maßnahmen sowie der Erteilung von Auskünften zu 
medizinal-statistischen Zwecken, 

4. die Fort- und Weiterbildung und 

5. die besonderen Meldepflichten gegenüoer der zustän
digen Behörde. 

§2 

(1) Die freiberuflich tätigen Hebammen und Entbin
dungspfleger erheben für ihre berufsmäßigen Leistungen 
Gebühren. 

(2) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministe
rium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Ein
vernehmen mit dem Finanzministerium Gebühren für die 
berufsmäßigen Leistungen festzusetzen. Dabei muss zwi
schen den berechtigten Interessen der Hebammen und 
Entbindungspfleger sowie der Zahlungspflichtigen ein 
angemessenes Verhältnis bestehen. 

§ 3 

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte als untere Ge
sundheitsbehörden führen die Aufsicht über die freibe
ruflich tätigen Hebammen und Entbindungspfleger und 
fördern das Hebammenwesen. 

(2) Hebammen und Entbindungspfleger haben der 
unteren Gesundheitsbehörde die notwendigen Auskünfte 
zu erteilen und Einsicht in ihre Dokumentation zu 
gewähren, soweit dies zu deren Aufgabenerfüllung erfor
derlich ist. 

§4 

Die Bezirksregierung ist zuständige Behörde für die 
Entscheidung über die Anerkennung von Ausbildungs
stätten gemäß dem Hebammengesetz - HebG - vom 
4. Juni 1985 (BGBL I S. 902) in der jeweils geltenden 
Fassung. Im Übrigen sind die Kreise und kreisfreien 
Städte zuständige Behörden für die Durchführung des 
Hebammengesetzes sowie die Ausbildungs- und Prü
fungsverordnung für Hebammen und Entbindungspfle
ger (HebAPrV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. März 1987 (BGBl. I S. 929) in der jeweils geltenden 
Fassung. Ihnen wird auch die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten übertragen. 

§ 5 

(1) § 29 Abs. 3 tj._es Gesetzes über den öffentlichen 
Gesundheitsdienst (OGDG) vom 25. November 1997 (GV. 
NRW. S. 430), geändert durch Gesetz vom 25. September 
2001 (GV. NRW. S. 708), wird aufgehoben; die bisherigen 
Absätze 4 und 5 werden Absätze 3 und 4. 

(2) § 1 Abs. 1 Satz 1 Nm. 9 und 10 der Verordnung zur 
Regelung der Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften 
für nichtärztliche und nichttierärztliche Heilberufe vom 
31. Januar 1995 (GV. NRW. S. 87), geändert durch 
Verordnung vom 11. Dezember 2001 (GV. NRW. S. 871), 
werden gestrichen. Die Nummern 11 bis 24 werden 
Nummern 9 bis 22. Die Verordnung kann aufgrund der 
jeweiligen Verordnungsermächtigung durch Rechtsver
ordnung geändert werden. 

§ 6 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 5. März 2002 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der !VIinisterpräsident 

Wolfgang Clement 

223 

Die Ministerin für Frauen, Jugend 
Familie und Gesundheit 

Birgit Fischer 

- GV. NRW. 2002 S. 102. 

„ Verordnung 
zur Anderung der Verordnung 

zur Ausführung des § 5 Schulfinanzgesetz 
(VO zu§ 5 SchFG) 

Vom 4. März 2002 

Aufgrund des§ 5 Schulfinanzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vöm 17. April 1970 (GV. NRW. S. 288), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. November 2001 
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(GV._ ='JRW. S. 811), wird i:m. Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium und dem Innenministerbm sowie mit 
Zustimmung des Ausschusses für Sch:lle ur:d Weiterbil
dung, des Ausschusses für Kommunalpolitik und des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags verord
net: 

Artikel 1 

Die Verordnung zur Ausführung des § 5 Schulfinanzge
setz (VO zu § 5 SchFG) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 22. Mai 1997 (GV. NRW. S. 88, 226), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 2. April 2001 (GV. NRW. 
S. 187), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

„ 1. .Allgemeinbildende Schulen 
Klasse 1 
Klasse 2 
Klasse 3 
Klasse 4 
Klasse 5 
Klasse 6 
Klassen 7 und 8 
Klassen 9 und 10 
{In den Klassen 5 bis 10 
insgesamt 179) 
J ahrgangsstufe 11 
Jahrgangsstufen 12 und 13 

b) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Berufskolleg 
Berufsschule 
Berufsfachschule 
(einschl. fachpraktischen 
Unterrichts) 
Fachschule 
(einschl. fachpraktischen 
Unterrichts) 
Fachoberschule Klasse 11 
Fachoberschule Klasse 12 
Fachoberschule Klasse 12 B 
(Teilzeit) 
Fachoberschulklasse 13 

2. § 2 wird gestrichen. 

3. § 3 wird § 2 und wie folgt geändert: 

19 bis 20 
21 bis 22 
23 bis 24 

24 bis 25 
27 bis 29 
28 bis 30 
29 bis 31 
30 bis 32 

30 bis 33 
28 bis 31" 

9 bis 12 

29 bis 33 

31 bis 35 
12 
32 

13 
36." 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden in Nummer 1 Buchstabe 
a und Nummer 2 Buchstabe a die Wörter „bei 
voller Erteilung der Regelpflichtstunden" ersetzt 
durch die Wörter „bei Vollzeitbeschäftigung''. 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2 Buch
stabe a und :Nummer 3 Buchstabe a werden die 
Wörter „bei voller Erteilung der Regelpflicht
stunden „ ersetzt durch die Wörter „bei Voll
zeitbeschäftigung". 

bb) In Nummer 1 Buchstabe b, Nummer .2 Buch
stabe b und c und Nummer 3 Buchstabe b und 
c werden die Wörter ,,bei Teilzeitbeschäfti
gung" ersetzt durch die Wörter „bei einer 
Beschäftigung". 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
,,(4) Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden 
einer Lehrerin oder eines Lehrers kann vorüberge
hend aus schulorganisatorischen Gründen um bis 
zu sechs Stunden über- oder unterschritten wer
den. Eine Überschreitung um mehr als zwei Stun
den soll in der Regel nicht ohne Zustimmung der 
betroff~nen Lehrkraft erfolgen, wenn sie über zwei 
Wochen hinaus andauert. Die zusätzlich oder 
weniger erteilten "C"nterrichtsstunden sind inner-

halb des Schuljahres auszugleichen, ausna!lrns
weise i::n folgenden Schuljahr." 

d) Absatz 5 Satz 2 erhält folgende Fass~ng: 

,, Über Grundsätze für die Verteilung der i\.nrech
nungsstunden entscheidet die Lehrerkonferenz 
auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schullei
:ers. Die Verteilung der A.nrechnungsst~nden im 
Einzelnen obliegt der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter unter Berücksichtigung der jeweiligen 
besonderen Inansuruchnahme der Lehrerinnen 
und Lehrer. soweit-sich diese nicht aus dem Inhalt 
des Amtes ergibt." 

4. Folgender § 3 wird neu eingefügt: 

,,§ 3 
Pflichtstunden-Bandbreite 

(1) Eine unterschiedliche zeitliche Inanspruchnahme 
von Lehrerinnen und Lehrern durch besondere schu
lische Aufgaben und besondere unterrichtliche Be
lastungen soll in der Schule ausgeglichen werden. 
Soweit dies im Einzelnen erforderlich ist und die 
besonderen Belastungen sich nicht aus dem Inhalt des 
.Amtes ergeben, können die in § 2 Abs. 1 genannten 
Werte unterschritten oder um bis zu drei Pflichtstun
den überschritten werden. Die Abweichungen müssen 
sich in der Schule insgesamt ausgleichen. Die Vertei
lung der Anrechnungsstunden nach § 2 Abs. 5 ist zu 
berücksichtigen. 

(2) Über Grundsätze für die Festlegung der individu
ellen Pflichtstundenzahl entscheidet die Lehrerkon
ferenz auf Vorschlag der Schulleiterin oder des 
Schulleiters. Die Entscheidung im Einzelnen trifft die 
Schulleiterin oder der Schulleiter." 

5. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird Absatz 1 und erhält f~lgende Fassung: 

,,(1) Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden 
nach § 2 Abs. 1 erhöht sich bis zum Ende des 
Schuljahres 2005/06 für Lehrerinnen und Lehrer, 
die vor Beginn des jeweiligen Schuljahres das 
30. Lebensjahr vollendet, aber das 50. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, vorübergehend für 
einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren um eine 
Stunde." 

b) Satz 2 wird Absatz 2 und erhält folgende Fassung: 

,,(2) Der zeitliche Ausgleich erfolgt durch Absen
kung der Pflichtstundenzahl schrittweise ab dem 
Schuljahr 2008/09. Jeweils im elften Schuljahr 
nach dem Ende eines Schuljahres, in dem Lehre
rinnen und Lehrer zur Leistung einer zusätzlichen 
Pflichtstunde auf der Grundlage des Absatzes 1 
verpflichtet waren, ermäßigt sich ihre Pflichtstun
denzahl nach § 2 Abs. 1 für einen der Dauer der 
Leistung entsprechenden Zeitraum um eine 
Stunde." 

6. § 7 erhält die Fassung der Bekanntmachung der 
Verordnung zur Ausführung des § 5 Schulfinanzge
setz (VO zu § 5 SchFG) vom 22. Mai 1997 (GV. NRW. 
S. 88, 226), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
2. April 2001 (GV. NRW. S. 187), mit der-lVIaßgabe, dass 
Absatz 1 wie folgt geändert wird: 

a) In Nummer 3 wird die Relation „22,4" ersetzt 
durch die Relation „21,6". 

b) In Nummer 6 wird in Buchstabe a, Buchstabe c 
und Buchstabe d die Relation „37,7" ersetzt durch 
die Relation ,,37,6". 

7. § 8 erhält die Fassung der Bekanntmachung der 
Verordnung zur Ausführung des § 5 Schulfinanzge
setz (VO zu § 5 SchFG) vom 22. Mai 1997 (GV. NRW. 
S. 88, 226), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
2. April 2001 (GV. NRW. S. 187), mit der Maßgabe, dass 
Absatz 1 Nr. 2 wie folgt geändert wird: 

a) Das Wort „schulpflichtiger" wird gestrichen. 
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b) Am Ende der Tabelle wird nach der Zeile Artikel 3 

„Sonderschulen 125 200" Diese Verordnung tritt am 1. August 2002 in Kraft. 

folgende Zeile neu eingefügt: 

„ Weiterbildungskolleg 
- Abendrealschule 125 

8. § 9 erhält die Fassung der Bekanntmachung der 
Verordnung zur Ausführung des § 5 Schulfinanzge
setz (VO zu§ 5 SchFG) vom 22. Mai 1997 (GV. NRW. 
S. 88, 226), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
2. April 2001 (GV. NRW. S. 187), mit der Maßgabe, dass 

a) in Absatz 1 Nr. 1 nach dem Wort „Grundschule" 
die Wörter „und einen Vertretungspool Sekundar
stufe I" eingefügt und 

b) in Absatz 1 Nr. 2 nach dem Wort „sind" das 
Komma und die ·wörter „in Höhe der gewährten 
Anrechnungsstunden - durchschnittlich jeweils 0,5 
Stellen-" gestrichen werden. 

9. Folgender § 11 wird neu eingefügt: 

,,§ 11 
Erprobung 

neuer Arbeitszeitmodelle 

(1) Für einen begrenzten Zeitraum kar:n das für 
Schule zuständige Ministerium einer begrenzten Zahl 
von Schulen die Erprobung eines Jahresarbeitszeit
modells genehmigen, bei dem nicht auf die Pflicht
stunden abgestellt wird, sondern alle Lehrertätigkei
ten einbezogen werden. 

(2) Dem Modell ist eine Jahresarbeitszeit zugrunde zu 
legen, die der für Beamtinnen und Beamte des Landes 
geltenden regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
entspricht. 

(3) Bei der Erprobung des Jahresarbeit~zeitmodells ist 
im Rahmen der gesamten der Schule zur Verfügung 
stehenden Arbeitszeit die Erfüllung der unterrichtli
chen, pädagogischen und schulorganisatorischen 
Aufgaben der Schule sicherzustellen. 

(4) Die Teilnahme einer Schule an der Erprobung 
bedarf der Zustimmung der Lehrerkonferenz. lVIit der 
Genehmigung wird das Modell für die Lehrerinnen 
und Lehrer der Scb.ule verbindlich. Die teilnehmen
den Schulen sind verpflichtet, die für die Auswertung 
erforderlichen Unterlagen und Berichte der Schul
aufsicht vorzulegen." 

10. Der bisherige § 11 wird § 12 und Absatz 2 erhält 
folgende Fassung: 

Artikel 2 tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 4. lVIärz 2002 

301 

Die Ministerin 
für Schule, Wissenschaft und Forschung 

des Landes i'Jordrhein-\Vestfalen 

Gabriele B ehler 

- GV. NRW. 2002 S. 102. 

Verordnung 
über die Ermächtigung des Justizministeriums 

zum Erlass von Rechtsverordnungen 
nach§ 6 Abs. 2 des Unterlassungsklagengesetzes 

- UKlaG-
(Delegations-VO - § 6 UKlaG) 

Vom 5. März 2002 

Auf Grund des § 6 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über 
Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und ande
ren Verstößen vom 26. 11. 2001 (Unterlassungsklagenge
setz - UKlaG - (BGBI. I S. 3175) wird verordnet: 

§ 1 
Delegation 

Die Ermächtigung der Landesregierung, durch 
Rechtsverordnung Klagen, für die nach § 6 Abs. 1 des 
Gesetzes über Unterlassungsklagen bei Verbraucher
rechts- und anderen Verstößen (Unterlassungsklagenge
setz - UKlaG -) die Landgerichte ausschließlich zustän
dig sind, einem Landgericht für die Bezirke mehrerer 
Landgerichte zuzuweisen, wird auf das Justizministe
rium übertragen. 

§ 2 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 5. März 2002 

Die Landesregierung 
Nordrhein-vVestfalen 

,,(2) §§ 7 bis 9 treten am 31. Juli 2003 außer Kraft." (L. S.) 
Der Ministerpräsident 

Wolfgang Clement 

Artikel2 

Das Ministerium für Schule, Wissenschaft und For
schung wird ermächtigt, die Verordnung zur Ausführung 
des § 5 Schulfinanzgesetz in der sich aus 

- der Bekanntmachung der Verordnung zur Ausführung 
des § 5 Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) vom 
22. Mai 1997 (GV. NRW. S. 88, 226), 

- der Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 
Ausführung des § 5 Schulfinanzgesetz vom 31. März 
1998 (GV. NRW. S. 214), 

- der Verordnung zur Äl~derung der Verordnung zur 
Ausführung des § 5 Schulfinanzgesetz vom 6. :März 1999 
(GV. l'-J""RW. S. 74), 

- der Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 
Ausführung des § 5 Schulfinanzgesetz vom 7. März 2000 
(GV. NRW. S. 254), 

- der Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 
Ausführung des § 5 Schulfinanzgesetz vom 2. April 2001 
(GV. NRW. S. 187) 

und dieser Verordnung ergebenden Fassung mit neuem 
Datum bekanntzumachen, die Paragraphenfolge zu än
dern und Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen. 

301 

Der Justizminister 

Jochen Dieckmann 

- GV. NRW. 2002 S. 104. 

Verordnung 
über die Ermächtigung des Justizministeriums 

zum Erlass von Rechtsverordnungen 
nach§ 6~_Abs. 3 des Wertpapiereiwerbs

und Ubernahmegesetzes (W1tUG) 
(Delegations-VO - § 66 WpUG) 

Vom 5. März 2002 

Auf Grung. des § 66 Abs. 3 Satz ~- des Wertpapierer
werbs- und Ubernahmegesetzes (Wp UG) vom 20. Dezem
ber 2001 (BGBI. I S. 3822) wird verordnet: 

§ 1 
Delegation 

Die Ermächtigung der Landesregierung, durch Rechts
verordnung bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, für die nach 



Gesetz- und Verordnm:gsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 7 vom 26. lVIä:-z 2002 105 

§ 66 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmege
setzes ausschließlich die Landgerichte zuständig sind, 
einem Landgericht für die Bezirke mehrerer Landge
richte zuzuweisen, sowie die Ermäch:igung, die Entschei
dungen über Berufungen und Beschwerden gegen Ent
scheidungen der nach § 66 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs
und Übernah:negesetzes zuständigen Landgerichte in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten einem oder einigen der 
Oberlandesgerichte zuzuweisen, wird auf das Justizmini
sterium übertragen. 

§2 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 5. März 2002 

(L.S.) 

780 

Die Landesregierung 
:,;r ordrhein-Westfalen 

Der ::\'Iinisterpräsident 

Wolfgang Clement 

Der Justizminister 

Jochen Dieckmann 

- GV. NRW. 2002 S. 104. 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über eine Umlage der Landwirtschaftskammern 

im Lande Nordrhein-Westfalen 
(U mlagegesetz) 
Vom 5. 3färz 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Das Gesetz über eine Umlage der Landwirtschaftskam
mern im Lande ~ordrhein-Westfalen (Umlagegesetz) 
vom 17. Juli 1951 (GV. NRW. S. 87/GS. NW. S. 715), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25. September 2001 (GV. 
NRW. S. 708), wird wie folgt geändert: 

1. In § 7 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „auf volle 
hundert Euro nach unten abgerundeten" gestrichen. 

2. Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2002 in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 5. März 2002 

(L.S.) 

792 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Wolfgang Clemen t 

Die Ministerin 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landvvirtschaft und Verbraucherschutz 

Bärbel Höhn 

- GV. NRW. 2002 S. 105. 

.. Verordnung 
zur_Anderung der Verordnung 

über die Jägerprüfung 
(Jägerprüfungsordnung) 

Vom 8. :März 2002 

Aufgrund des § 17 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes 
Nordrhein-Westfalen (LJG-)JRW) in der Fassung der 

Bekanntmachtmg vom 7. Dezember 1994 (GV. NRW. 1995 
S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. September 
2001 (GV. )TRW. S. 708), wird im Einvernehmen mit dem 
zuständigen Ausschuss des Landtags verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung über die Jägerprüfung (Jägerprü
fungsordnung) vom 12. April 1995 (GV. NRW. S. 482) wird 
wie folgt geändert: 

1. In§ 9 Abs. 1 werden die Wörter „ocier die Schießprü
fung" gestrichen. 

2. Es wird folgender neuer § 9a eingefügt: 

,,§ 9a 
::-J' achprüfung 

(1) Bewerberinnen und Bewerbern, die die Schießprü
fung (auch nach Wiederholung gemäß§ 8 Abs. 4 Satz 2) 
und den mündlich-praktischen Teil der Prüfung oder 
einen der beiden Teile nicht bestanden haben. ist auf 
Antrag Gelegenheit zu geben, an einer von der unteren 
Jagdbehörde festzulegenden einmaligen Nachprüfung 
teilzunehmen. Die Bewerberin oder der Bewerber wird 
nur in dem Prüfungsteil geprüft, den sie oder er nicht 
bestanden hat. Die Nachprüfung kann frühestens drei 
Monate n.ach Feststellung des Nichtbestehens der 
Jägerprüfung durchgeführt werden. 

(2) Für das Verfahren und die Durchführung der 
Nachprüfung gelten die Vorschriften der Jägerprü
fungsordnung sinngemäß." 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt am 1. April 2002 in Kraft. 

Düsseldo::-.-f, den 8. März 2002 

822 

Die lviinisterin 
für Umwelt und Naturschutz. 

Land-wfrtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-vVestfalen 

Bärbel Höhn 

- GV. NRW. 2002 S. 105. 

Vierter Nach trag 
zur Satzung 

der Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz 
Vom 11. Dezember 2001 

Die Vertreterversammlung der LV A Rheinprovinz hat 
in ihrer Sitzung am 11. Dezember 2001 folgenden Nach
trag zur Satzung der Landesversicherungsanstalt Rhein
provinz vom 15. Dezember 1977 (GV. NRW. 1978 S. 186) 
beschlossen (Erster Nachtrag vom 6. Dezember 1982-GV. 
NRW. 1983 S. 40/Zweiter ::--Jachtrag vom 7. Dezember 1994 
- GV. NRW. 1995 S. 76/Dritter Nachtrag vom 6. Dezember 
1999 - GV. NRW. 2000 S. 32): 

1. § 10 Abs. 1, Ziffer 12 - Aufgaben des Vorstandes -
In § 10 Abs. 1, Ziffer 12, wird der Betrag von 400.000,00 
DM durch 200.000,00 Euro und der Betrag von 
200.000,00 DM durch 100.000,00 Euro ersetzt. 

2. § 17 Abs. 2, Buchstabe f - Aufgaben der Geschäftsfüh
rung -
In § 17 Abs. 2, Buchstabe f, wird der Betrag von 
400.000,00 DM durch 200.000,00 Euro und der Betrag 
von 200.000,00 Di.VI durch 100.000,00 Euro ersetzt. 

3. Der bisherige § 18 der Satzung wird wie folgt neu 
gefasst: 

§ 18 Abs. 1 

Bei der Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte 
wird die Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz 
durch jedes Mitglied der Geschäftsführung gerichtlich 
und außergerichtlich vertreten. Jedes ::.VIitglied hat 
dabei die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. 
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Die Anderungen der Satzung der LVA Rheinprovinz 
treten nach § 31 der Satzung am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 

Düsseldorf,- den 11. Dezember 2001 

Karl Osinski 
Vorsitzender 

der Vertreterversammlung 

Genehmigung 

Aufgrund der Vorschrift des§ 34 Abs. 1 SGB IV i. V.m. 
§ 90 Abs. 2 SGB IV wird hiermit vorstehende, von der 
Vertreterversammlung der Landesversicherungsanstalt 
Rheinprovinz am 11. Dezember 2001 beschlossene Sat
zungsänderung der Landesversicherungsanstalt Rhein
provinz genehmigt. 

Essen, den 8. Februar 2002 

Landesversicherungsamt 
I.1 - 3541.101 

Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Klein 

- GV. NRW. 2002 S. 105. 
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